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N A C H R U F 

 
Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Kollegen 
 

Herrn Klaus Onischke 
 

Herr Onischke war von Juli 1974 bis November 1992 beim Landratsamt Rosenheim als Abteilungsleiter im Fachbereich der 
Tiefbauverwaltung tätig. 
 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl. 
 
 
Für den Landkreis Rosenheim   Für den Personalrat 
 
 
 
Otto Lederer   Luise Bauer 
Landrat   Personalratsvorsitzende 
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VERFASSUNG UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 
 
 
 
Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Rosenheim zum Stand 31. März 2025 
 
Mit Schreiben vom 04.07.2025 hat das Bayerische Landesamt für Statistik das Verzeichnis der Gemeinden des Landkreises 
Rosenheim mit den auf Basis Zensus 2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand 31. März 2025 übermittelt. 
 
Die Einwohnerzahl je kreisangehöriger Gemeinde und für den Landkreis gesamt, ist gemäß Art. 55 Abs. 1 des Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) der letzte fortgeschriebene Stand der Bevölkerung, der vom LfStat früher als sechs 
Monate vor dem Wahltag der allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen 2026 veröffentlicht wird. Das LfStat wird dies in 
Kürze im Bayerischen Staatsanzeiger bekanntmachen.  
 
 

Einwohnerzahlen am 31. März 2025 
 

09187000 Landkreis Rosenheim Oberbayern 

Gemeinde 
 

Einwohner 

 
 

insgesamt 

09187186 Albaching  1 726  

09187113 Amerang  3 767  

09187114 Aschau i.Chiemgau  5 499  

09187116 Babensham  3 143  

09187117 Bad Aibling, St  18 550  

09187128 Bad Endorf, M  8 166  

09187129 Bad Feilnbach  8 213  

09187118 Bernau a.Chiemsee  6 882  

09187120 Brannenburg 6 649 

09187121 Breitbrunn a.Chiemsee  1 434  

09187122 Bruckmühl, M  16 876  

09187123 Chiemsee   173  

09187124 Edling  4 300  

09187125 Eggstätt  2 844  

09187126 Eiselfing  3 308  

09187130 Feldkirchen-Westerham  10 774  

09187131 Flintsbach a.Inn 2 910 

09187132 Frasdorf 2 976 

09187134 Griesstätt  2 803  

09187137 Großkarolinenfeld  7 370  

09187138 Gstadt a.Chiemsee  1 161  

09187139 Halfing  2 724 

09187145 Höslwang  1 203  

09187148 Kiefersfelden 6 504  

09187150 Kolbermoor, St 19 071 

09187154 Neubeuern, M  4 136  

09187156 Nußdorf a.Inn  2 562  

09187157 Oberaudorf  5 103  

09187159 Pfaffing  4 088  
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09187162 Prien a.Chiemsee, M  10 901  

09187163 Prutting  2 929  

09187164 Ramerberg  1 400  

09187165 Raubling  11 027  

09187167 Riedering  5 554  

09187168 Rimsting 3 771 

09187169 Rohrdorf  5 856  

09187170 Rott a.Inn  4 118  

09187172 Samerberg  2 791  

09187142 Schechen  5 323  

09187173 Schonstett  1 434  

09187174 Söchtenau  2 642  

09187176 Soyen  2 941  

09187177 Stephanskirchen  10 543  

09187179 Tuntenhausen  7 092  

09187181 Vogtareuth  3 090  

09187182 Wasserburg a.Inn, St 12 349  

 zusammen  258 676  

 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 22.07.2025 
 
gez. 
 
Winter 
Oberverwaltungsrat 
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Vollzug der Baugesetze; 
Nutzungsänderung einer Wohnung zu einer Ferienwohnung 
Fl.Nr. 2850/3, Gemarkung Stephanskirchen 
 
Antragsteller: Thomas Vogel, Simsseestraße 12, 83101 Rohrdorf 

Vorhaben: Nutzungsänderung einer Wohnung zu einer Ferienwohnung 

Bauort: Stephanskirchen, Sepp-Zehentner-Straße 31 

Lage: Gemarkung Stephanskirchen, Flurstück 2850/3 

 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden Bescheid: 
 

Baugenehmigung 
 
A. Der Bauantrag wird nach Maßgabe der eingereichten Bauvorlagen im vereinfachten Verfahren genehmigt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.212, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 09.07.2025 
 
gez. 
 
Schuldenzucker 
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Vollzug der Baugesetze; 
Abbruch des best. Einfamilienhauses mit Neubau einer Doppelhaushälfte (Haus A) mit Garage 
Fl.Nrn. 147/2, 77 Gemarkung Großholzhausen 
 
Antragsteller: Christoph und Peter Gradl, Danziger Straße 16, 83088 Kiefersfelden 

Vorhaben: Abbruch des best. Einfamilienhauses mit Neubau einer Doppelhaushälfte (Haus A)  
mit Garage  

Bauort: Raubling, Mitterfeldweg 21b 

Lage: Gemarkung Großholzhausen, Flurstücke 147/2, 77 

 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden  
 

Bescheid 
 
B. Die Geltungsdauer der Baugenehmigung des Landratsamtes Rosenheim vom 23.08.2021 wird bis zum 27.08.2029 

verlängert. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.206, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 24.07.2025 
 
gez. 
 
Schlehan 
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Vollzug der Baugesetze; 
Abbruch des best. Einfamilienhauses mit Neubau einer Doppelhaushälfte (Haus B) 
Fl.Nrn. 147/2, 77 Gemarkung Großholzhausen 
 
Antragsteller: Franziska Bogner, Zeisigstraße 3, 83101 Rohrdorf 

Vorhaben: Abbruch des best. Einfamilienhauses mit Neubau einer Doppelhaushälfte (Haus B) 

Bauort: Raubling, Mitterfeldweg 

Lage: Gemarkung Großholzhausen, Flurstücke 147/2, 77 

 
 
Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden  
 

Bescheid 
 
C. Die Geltungsdauer der Baugenehmigung des Landratsamtes Rosenheim vom 23.08.2021 wird bis zum 27.08.2029 

verlängert. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 

zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! 

 Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-

gebühr fällig. 
 
 
Hinweis: Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können nach vorheriger Terminvereinbarung im Landratsamt Rosenheim, Bau-
abteilung, Wittelsbacherstr. 55, 83022 Rosenheim, Zimmer 04.206, eingesehen werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 21.07.2025 
 
gez. 
 
Schlehan 
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GESUNDHEITSWESEN, VETERINÄRWESEN,  
GESUNDHEITLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ 

 
 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher 
und unionsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der 
Blauzungenkrankheit (EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung);  
Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rosenheim über die Genehmigung der (freiwilligen) 
Impfung gegen die Blauzungenkrankheit (BT) vom 17.05.2016, zuletzt geändert durch Allgemeinverfügung vom 
19.06.2024 
 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über 
Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2015 (BGBl. I S. 1098), die zuletzt durch 
Artikel 5 der Fünften Verordnung zur Änderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen vom 03.05.2016 (BGBl. I S. 1057) 
geändert worden ist und der Zweiten Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit (BTV-
3-ImpfgestattungsV) vom 6. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 181) sowie § 24 Abs. 1 des Gesetzes zur Vorbeugung vor und 
Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Tierarzneimittelgesetzes zur Erhebung von 
Daten über antibiotisch wirksame Arzneimittel und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 21.12.2022 (BGBl. I S. 2852) 
geändert worden ist und Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das 
Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 V zur 
Anpassung des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung (GVBl. S. 98) vom 4. Juni 2024 geändert worden ist und 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 2010-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 718) geändert worden ist, ergeht folgende: 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die Allgemeinverfügung über die Genehmigung der (freiwilligen) Impfung gegen die Blauzungenkrankheit (BT) vom 

17.05.2016, zuletzt geändert durch Allgemeinverfügung vom 19.06.2024 (Az. 5650.16-0001-001-0004) wird aufgeho-
ben. 
 

2. Die Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.  
 
 

Begründung: 
 

I.  
 
Mit Allgemeinverfügungen des Landratsamtes Rosenheim vom 17.05.2016 und 19.06.2024 wurde die Möglichkeit der frei-
willigen (vorbeugenden) Schutzimpfungen gegen die Blauzungenkrankheit (BT) Serotyp 4 (BTV 4), Serotyp 8 (BTV 8) und 
Serotyp 3 (BTV 3) mit inaktivierten Impfstoffen von einem Tierarzt oder einer Tierärztin durchführen zu lassen, genehmigt. 
 
Die Allgemeinverfügungen ergingen aufgrund der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher und unionsrecht-
licher Vorschriften über Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-
Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung). Diese Durchführungsverordnung wurde aufgehoben. 
 
Zudem wurde in den Allgemeinverfügungen festgelegt, dass die gestatteten Impfstoffe so lange zum Einsatz kommen dür-
fen, bis es ein zugelassenes immunologisches Tierarzneimittel gemäß Artikel 44, 47, 49 oder 52 der Verordnung (EU) 2019/6 
zugelassenen immunologischen Tierarzneimittel gibt. Ein solches Tierarzneimittel existiert zwischenzeitlich. 
 
 

II. 
 
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Landratsamtes Rosenheim zum Erlass dieser Allgemeinverfügung ergibt sich 
aus § 24 Abs. 1 Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (TierGesG) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Gesetz über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG).  
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Da sowohl die Rechtsgrundlage als auch der Regelungszweck entfallen sind, sind die Allgemeinverfügungen aufzuheben. 
 
Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 13 BayAGTierGesG. 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S. 3 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei 
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon ab-
weichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden, Art. 41 Abs. 4 S. 4 
BayVwVfG.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
 
  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-

satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!   

- Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

- Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 

der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-

fahrensgebühr fällig. 

 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 22.07.2025 
 
gez. 
 
Zwick 
Regierungsrätin 5650.16-0001-001-0004 

  

https://www.vgh.bayern.de/
https://www.vgh.bayern.de/


 

127 
 

WIRTSCHAFT, ARBEIT, GEWERBLICHER VERBRAUCHERSCHUTZ, 
VERKEHR, ENERGIE 

 
 
 
Öffentlicher Personennahverkehr; 
Allgemeine Vorschrift im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über die 
Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende  
zum 10. Dezember 2023 als Höchsttarif 
 
Der Kreistag des Landkreises Rosenheim hat in seiner Sitzung am 02.07.2025 den Landrat dazu ermächtigt, erforderliche 
Änderungen der Allgemeinen Vorschrift zum 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende in eigener 
Zuständigkeit vorzunehmen, solange die Finanzierung gesichert ist.  
 
Die Allgemeine Vorschrift wird als Anlage zu diesem Amtsblatt bekannt gemacht. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 22.07.2025 
 
gez. 
 
Otto Lederer 
Landrat 
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Vollzug des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes (BayESG); 
Ergänzung des Änderungsbescheids vom 24.06.2022 zur Bau- und Betriebsgenehmigung vom 05.01.2017 
zum Neubau einer kuppelbaren 8er-Kabinenbahn (SB-Nr. 194) 
 
 

Bekanntmachung 
 
1. 
 
1. Der Bescheid des Landratsamtes Rosenheim vom 24.06.2022 (Az.: 531-850-1/2) zur Änderung der Bau- und Betriebs-

genehmigung der Kampenwandseilbahn vom 05.01.2017 wird in Zif. II. G) 1., tabellarische Übersicht zum Immissionsort, 
wie folgt berichtigt:  
 
a) in der Zeile 4 „Brandnerweg 7 a (287/2)“ wird in Spalte 4 (IRW nachts) der Wert 45 dB(A) durch 48 dB(A) ersetzt, 
sowie  
 
b) in der Zeile 7 „An der Bergbahn 2 (78/3)“ wird in Spalte 3 (IRW sonntags sowie innerhalb der Ruhez.) der Wert 55 
DB(A) durch 55 dB(A) ersetzt. 
 

2. Im Bescheid des Landratsamtes Rosenheim vom 24.06.2022 (Az.: 531-850-1/2) zur Änderung der Bau- und Betriebs-
genehmigung der Kampenwandseilbahn vom 05.01.2017 wird unter I. klarstellend folgende Nr. 5) angefügt: 
 
5) Die naturschutzrechtliche Ausnahme gemäß § 30 Abs. 8 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 BayNatschG 
von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG wird miterteilt für die Biotopflächen mit 
alpinem Kalkrasen (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG), artenreichem Extensivgrünland (Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 BNatSchG), 
artenarmem Borstrasen (§ 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG) sowie artenreichen Säumen und Staudenfluren (Art. 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 BayNatSchG) auf den Grundstücken Fl. Nrn. 829 und 829/4, jeweils Gemarkung Hohenaschau i. Chiemgau, 
Gemeinde Aschau i. Chiemgau (Teilflächen um die Bergstation), die in der Alpenbiotopkartierung Bayern des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt als Teilflächen-Nrn. A8240-0270-001 und A8240-0269-002 erfasst sind. 

 
 
2. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Erhebung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsge-
bühr fällig.  
 
 
3. 
 
Die Frist zur Einlegung des Rechtsbehelfs wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt. 
  

http://www.vgh.bayern.de/
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Die Unterlagen sowie die Begründung zum Berichtigungsbescheid können während der Öffnungszeiten im Landratsamt 
Rosenheim, Verkehrszentrum, 83026 Rosenheim, Äußere Oberaustraße 4, mit vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 17.07.2025 
 
gez. 
 
Bauer 
Regierungsdirektorin 
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FINANZWESEN 
 
 
 
Vollzug des KommZG und der GO; 
Haushalt 2025 des Abwasserzweckverbands Simssee 
 

I. 
 

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Simsee hat in der Sitzung vom 07.04.2025 den Haushalt des 
Jahres 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Zur Erlangung der 
Rechtswirksamkeit wird die Haushaltssatzung nachstehend bekannt gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
 

des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung in den Simsseegemeinden für das Haushaltsjahr 2025 
 
Auf Grund § 19 der Verbandssatzung und Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.859.800 € 
   
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.585.500 € 
   
festgesetzt.  4.445.300 € 
 

§2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 0,00 € festgesetzt. 
 

§3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§4 
 
Die Verbandsumlage wird entsprechend der vorläufigen Umlagenberechnung nach § 18 der Verbandssatzung wie folgt 
festgesetzt. 
 
1) Schuldendienstumlage (Anlage 1) 
 
Schuldendienstumlage gesamt    -€ 
Einwohnerwerte gesamt     40.300 EW 
Kosten/Einwohnerwert (EW)    -€ 
 
 
2) Betriebskostenumlage (Anlage 2) 
 
Betriebskostenumlage gesamt    1.857.800 € 
 
48 % überwiegend fixe Kosten (Bemessung nach EW) 891.744 € EW ges. 40.300  22,13 €/EW 
 
14 % überwiegend mengenabhängige Kosten (Bemessung 

nach Frischwassermaßstab + 100 % Zuschlag für  
 Mischsys)     260.092 € m3 ges. 2.591.451 0,10 €/ m3 

 
38 % überwiegend verschmutzungsabhängige Kosten 
(Bemessung nach Frischwasser)    705.964 € m3 ges. 1.507.722 0,47 €/ m3 
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3) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. Der ungedeckte Bedarf des Vermögenshaushalts wird durch Kreditaufnahmen 
gedeckt. 
 
4) Fälligkeit 
 
Die Verbandsumlage wird mit ¼ ihres Jahresbetrags am 10. jeden 3. Quartalsmonats fällig. 
Die Umlagenüberschüsse aus dem Jahr 2024 wurden im Verwaltungshaushalt 2025 als Zuführungen veranschlagt. 
 

§5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000 € 
festgesetzt. 
 

§6 
 

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Abwasserzweckverband Simssee 
Riedering, 21.05.2025 
 
gez. 
 
Vodermaier 
Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 
Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung und der zur Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan bis zur näch-
sten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des 
Abwasserzweckverbands Simsee (Abwasserzweckverband Simsee, Ahornstraße 12, 83101 Rohrdorf) zur öffentlichen Ein-
sicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 16.07.2025 
 
gez. 
 
Bauer 
Regierungsdirektorin 
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Vollzug des KommZG und der GO; 
Haushalt 2025 des Mittelschulverbands Eiselfing 
 

I. 
 
Die Schulverbandsversammlung des Mittelschulverbands Eiselfing hat in der Sitzung vom 12.05.2025 den Haushalt des 
Jahres 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Zur Erlangung der 
Rechtswirksamkeit wird die Haushaltssatzung nachstehend bekannt gemacht: 
 

Haushaltssatzung 
 

des Mittelschulverbandes Eiselfing, Landkreis Rosenheim 
 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 1 Bay. Schulfinanzierungsgesetz sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung i. V. m. Art. 41 Abs. 
1 und 42 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Mittelschulverband Eiselfing fol-
gende  
 

Haushaltssatzung 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2025 wird hiermit festgesetzt, er schließt im 
 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 895.496,-- € 
 
und im  
 
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 903.000,-- € 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§4 
 

(1) Verwaltungsumlage Grundschule: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt für die Grundschule wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der 
Grundschüler*innen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 
auf 155 Grundschüler*innen festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Grundschüler*in auf 0,00 EUR festgesetzt. 
 
(2) Verwaltungsumlage Mittelschule: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt für die Mittelschule wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der 
Mittelschüler*innen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 
auf 116 Mittelschüler*innen festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Mittelschüler*in auf 0,00 EUR festgesetzt. 
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§ 5 
(1) Investitionsumlage Grundschule: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt für die Grundschule wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der 
Grundschüler*innen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 
auf 155 Grundschüler*innen festgesetzt. 
 
3. Die Investitionsumlage wird je Grundschüler*in auf 0,00 EUR festgesetzt. 
 
(2) Investitionsumlage Mittelschule: 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt für die Mittelschule wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl der 
Mittelschüler*innen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
 
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2024 
auf 116 Mittelschüler*innen festgesetzt. 
 
3. Die Investitionsumlage wird je Mittelschüler*in auf 0,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die vom Schulverband nach §§ 4 und 5 zu erhebenden Umlagen sind mit einem Viertel des Jahresbetrages jeweils am 25. 
Januar, 25. April, 25. Juli und 25. Oktober des Jahres 2025 fällig. Falls die Haushaltssatzung 2026 zu Beginn des Haus-
haltsjahres 2026 noch nicht erlassen sein sollte, wird die Verwaltungsumlage nach § 4 in Höhe der im Jahr 2024 
festgesetzten Vierteljahresbeträge vorläufig zu den entsprechenden Terminen im Jahr 2026 erhoben. 
 
 

§ 7 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 0,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 8 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Eiselfing, 02.07.2025 
 
gez. 
 
Georg Reinthaler 
Erster Verbandsvorsitzender 
 
 

II. 
 

Es wird bekannt gemacht, dass die Haushaltssatzung und der zur Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan bis zur näch-
sten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung ab dem Tag dieser Veröffentlichung in der Geschäftsstelle des 
Mittelschulverbands Eiselfing (Gemeinde Eiselfing, Am Pfarrstadl 1, 83549 Eiselfing) zur öffentlichen Einsicht ausliegt. 
 
 
Landratsamt Rosenheim 
Rosenheim, 16.07.2025 
 
gez. 
 
Bauer 
Regierungsdirektorin 
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SONSTIGES 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
1. Die Sparurkunde Nr. 3165161690 wird für kraftlos erklärt. 
 
2. Da die Aufgebotsfrist von drei Monaten abgelaufen ist, ohne dass die aufgebotene Urkunde bei der Sparkasse vorgelegt 

worden ist, hat der Vorstand der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn dem Antrag auf Kraftloserklärung statt-
gegeben und die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

 
§ 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB 

 
Wasserburg am Inn, den 25.07.2025 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
 
 
 
Bekanntmachung der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn 
 
Aufgebot für Sparurkunden gemäß § 25 SpkO, Art. 34 - 42 AGBGB. 
Nachstehende Sparurkunde wurde zu Verlust gemeldet und wird öffentlich aufgeboten: 
 
Sparurkunden Nr.: 3165157987 
ausgestellt auf: Andreas Süß 
Antragsteller des 
Aufgebotsverfahrens: Andreas Süß 
 
An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monaten ab heute seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bei der Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn anzumelden, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos erklärt wird. 
 
Wasserburg am Inn, den 25.07.2025 KREIS- UND STADTSPARKASSE WASSERBURG AM INN 
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Bekanntmachung der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
 
Aufgebot für Sparurkunden gemäß Art. 33-42 AGBGB 
 
Folgende Sparurkunde wurde zu Verlust gemeldet und wird öffentlich aufgeboten: 
 
Nr. 3107017877 
 
Das Aufgebot ist im Schalterraum der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, Kufsteiner Str. 1-5, 83022 Rosenheim, veröffent-
licht. 
 
An den Inhaber der Urkunde ergeht die Aufforderung, binnen drei Monate ab heute seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling anzumelden, widrigenfalls dieselbe für kraftlos erklärt wird.  
 
 
Bad Aibling, den 04.07.2025 SPARKASSE ROSENHEIM-BAD AIBLING, VORSTAND 
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Allgemeinverfügung  

(Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007) 

des Landkreises Rosenheim 

über die Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubil-
dende zum 10. Dezember 2023 als Höchsttarif  

 

Hintergrund 

Die Gremien der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV GmbH) haben beschlossen, 
das zum 1. August 2020 im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) für Schülerinnen, Schü-
ler und Auszubildende eingeführte 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahres-
ticket ab dem 1. August 2023 als Höchsttarif fortzuführen. Ausgangspunkt der Überlegungen für 
dieses neue Angebot war den Schülern und Auszubildenden ein preisgünstiges Angebot anzu-
bieten, um zum einen diese Zielgruppe frühzeitig an den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) heranzuführen und zum anderen die Umwelt in Bezug auf den motorisierten Individual-
verkehr (MIV) zu entlasten.  

Zum 10. Dezember 2023 sind der Landkreis Miesbach, der Landkreis Rosenheim, die kreisfreie 
Stadt Rosenheim sowie der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit dem südlichen Landkreisteil 
dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund beigetreten, so dass der MVV-Gemeinschaftstarif ab 
dem 10. Dezember 2023 in diesen Landkreisen und Landkreisteil sowie der kreisfreien Stadt Ro-
senheim den Höchsttarif darstellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wurde zum 10.Dezem-
ber 2023 das 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in diesen 
Geltungsbereichen eingeführt.  

Zum 1. Januar 2025 sind der Landkreis Landsberg und der Landkreis Weilheim-Schongau mit 
den lokalen Aufgabenträgern Penzberg, Schongau und Weilheim i. OB dem Münchner Verkehrs- 
und Tarifverbund beigetreten, so dass der MVV-Gemeinschaftstarif ab dem 1. Januar 2025 in 
diesen Landkreisen den Höchsttarif darstellt. Als Teil des MVV-Gemeinschaftstarifes wurde zum 
1. Januar 2025 das 365-Euro-Ticket MVV mit verbundweiter Gültigkeit als Jahresticket auch in 
diesen Geltungsbereichen eingeführt. 

Der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie die 
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, 
Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, Starnberg und Weilheim-Schongau stel-
len weiterhin eine angemessene Finanzierung sinkender Fahrgelderlöse im MVV-Gemeinschafts-
tarif, die aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als Höchsttarif resultieren, sicher.  

Um die europarechtskonforme Finanzierung der Mindereinnahmen im MVV-Gemeinschaftstarif 
wie bisher sicherzustellen, werden als Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen 
an die Verkehrsunternehmen von den Aufgabenträgern im MVV für ihr jeweiliges Zuständigkeits-
gebiet jeweils eine Allgemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/20071 in Form 
einer Allgemeinverfügung erlassen. 

 
1 VERORDNUNG (EG) Nr. 1370/2007 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315/1) in der Fassung der Verordnung (EU) 

Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 07 vom 25.07.2025 des Landkreises Rosenheim 
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Die operative Abwicklung, die Berechnung des Ausgleichsbetrages und die Durchführung des 
Finanztransfers gegenüber den Verkehrsunternehmen im MVV erfolgt über die MVV GmbH auf 
Basis der „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“, die als Anlage 2 Bestandteil dieser All-
gemeinverfügung ist und von der Gesellschafterversammlung der MVV GmbH am 12. Mai 2020 
beschlossen und am 16. September 2022, am 23. November 2023, am 6. Dezember 2024 sowie 
am 25. Juni 2025 fortgeschrieben wurde. 

Auf der Grundlage von § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und Art. 8 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) erlässt der Landkreis Rosenheim zur Änderung der 
Allgemeinverfügung vom 29. Dezember 2023 die nachstehende Allgemeinverfügung, durch die 
das 365-Euro-Ticket MVV für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende als Teil des MVV-Ge-
meinschaftstarifes weiterhin festgesetzt wird: 

 

Allgemeinverfügung: 

1. Das 365-Euro-Ticket MVV gemäß Anlage 1 wird im allgemeinen öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 1 BayÖPNVG zum 10. Dezember 2023 als Höchst-
tarif für alle Auszubildenden im Sinne der Definition der bezugsberechtigten Personen des 
365-Euro-Ticket MVV in Anlage 1 (im Folgenden Auszubildende genannt) im Sinne von Art. 
3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 festgesetzt. Die hiermit verbundene gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtung umfasst die Beförderung von Auszubildenden im MVV-Gemeinschaftstarif. Der 
sachliche und geografische Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung ist das Zuständig-
keitsgebiet des Landkreises Rosenheim in Bezug auf Verkehrsleistungen im allgemeinen 
ÖPNV, für die der MVV-Gemeinschaftstarif nach Einführung des 365-Euro-Ticket MVV An-
wendung findet. Das Zuständigkeitsgebiet des Landkreises Rosenheim umfasst sein geogra-
fisches Gebiet. 

2. Verkehrsunternehmen, die im geografischen Geltungsgebiet des MVV-Gemeinschaftstarifs 
Verkehrsleistungen im ÖPNV erbringen und den Höchsttarif anwenden, haben ab dem 1. Ja-
nuar 2024 einen Anspruch auf Ausgleichsleistungen für die spezifischen finanziellen Nach-
teile, die den Verkehrsunternehmen aus der Festsetzung des 365-Euro-Ticket MVV als 
Höchsttarif erwachsen. Die Höhe der Ausgleichsleistungen richtet sich nach der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2) in der jeweils gültigen Fas-
sung. Die Ausgleichsleistung je Verkehrsunternehmen ist auf den Betrag beschränkt, der dem 
finanziellen Nettoeffekt im Sinne von Ziffer 2 des Anhangs der VO (EG) 1370/2007 aufgrund 
der Einhaltung der Tarifpflicht nach Ziffer 1 entspricht.  

3. Die Höhe der Ausgleichsleistung darf den finanziellen Nettoeffekt der Summe aller positiven 
und negativen Auswirkungen der Erfüllung der gegenständlichen gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtung des Verkehrsunternehmens bezogen auf die Einhaltung der Tarifpflicht gemäß Zif-
fer 1 nicht übersteigen. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Nachweis 
darüber zu führen, dass die empfangenen Ausgleichsleistungen zu keiner Überkompensation 
im Sinne von Art. 4 und Art. 6 Abs.1 in Verbindung mit dem Anhang der VO (EG) 1370/2007 

 
2016/2338 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2016 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 hinsichtlich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenverkehrs-
dienste (ABl. L 354/22).  
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geführt haben. Das Verfahren zur Nachweisführung richtet sich nach Maßgabe der Finanzie-
rungsrichtlinie „365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH in der jeweils gültigen Fassung (An-
lage 2).  

4. Die Aufgabenträger im MVV (der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München, die kreis-
freie Stadt Rosenheim sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, 
Starnberg und Weilheim-Schongau) stellen gemeinsam zur Finanzierung des Ausgleichs 
nach Ziffer 2 aller Allgemeinverfügungen einen Gesamtausgleichsbetrag zur Verfügung, der 
entsprechend der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben 
wird und in Abhängigkeit von etwaigen Verbundraumerweiterungen steht; Details sind der 
Anlage 2 zu entnehmen. Die Landeshauptstadt München, die kreisfreie Stadt Rosenheim, 
die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeld-
bruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, Starnberg und Weilheim-
Schongau stellen hiervon insgesamt einen anteiligen Finanzierungsbetrag in Höhe von einem 
Drittel an der Gesamtfinanzierung (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) zur Verfügung. 
Die Verteilung dieses Betrages auf die Landeshauptstadt München und die Landkreise erfolgt 
nach Maßgabe der Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2). Der Landkreis 
Rosenheim geht davon aus, dass der Gesamtausgleichsbetrag ausreicht, um den Verkehrs-
unternehmen einen angemessenen Ausgleich für die spezifischen Nachteile im MVV aus der 
Einhaltung der Tarifpflicht zu gewähren und die finanzielle Nachhaltigkeit der Erbringung der 
Verkehrsleistung im Sinne von Art. 2a Abs. 2 b) VO (EG) 1370/2007 zu sichern. Sollte sich 
während der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung zeigen, dass der Gesamtausgleichsbe-
trag hierfür nicht ausreicht, wird der Landkreis Rosenheim gemeinsam mit den übrigen Auf-
gabenträgern im MVV geeignete Maßnahmen (beispielsweise eine Anpassung der Allgemein-
verfügung oder des Gesamtausgleichsbetrags) prüfen, wie er der vorgenannten Zielsetzung 
gerecht werden kann. Gleiches gilt entsprechend bei einer Verbundraumerweiterung des 
MVV während der Geltungszeit dieser Allgemeinverfügung. In diesem Fall wird der Landkreis 
Rosenheim gemeinsam mit den übrigen Aufgabenträgern im MVV darauf hinwirken, dass 
auch neu hinzutretende Aufgabenträger eine gleichlautende Allgemeinverfügung erlassen 
und dass die „Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ fortgeschrieben wird. 

5. Die objektive und transparente Aufstellung der Parameter, anhand derer die Ausgleichslei-
stung berechnet wird, die operative Abwicklung der Ausreichung der Ausgleichsleistungen, 
die Führung von Nachweisen durch die Verkehrsunternehmen und die Rückforderung von 
Ausgleichleistungen unter Einbindung der MVV GmbH richten sich nach der „Finanzierungs-
richtlinie 365-Euro-Ticket MVV“ der MVV GmbH (Anlage 2).  

6. Diese Allgemeinverfügung ist am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises 
Rosenheim bekanntgegeben (Art. 41 Abs. 4 Satz 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-
setz). Die Verpflichtung nach Ziffer 1 tritt zum 10.Dezember 2023 in Kraft.  

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am 31. Juli 2026 außer Kraft. Sie kann durch Allgemeinverfü-
gung verlängert, geändert oder aufgehoben werden. Der Landkreis Rosenheim wird gemein-
sam mit den anderen Aufgabenträgern im MVV bis zum 31. Juli 2026 über eine Nachfolgere-
gelung dieser Allgemeinverfügung befinden bzw. die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
um auch nach dem 31. Juli 2026 eine nachhaltige Erbringung der Verkehrsleistung durch die 
Verkehrsunternehmen unter Geltung des MVV-Gemeinschaftstarifs sicherzustellen.  

8. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Allgemeinverfügung:  
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Anlage 1: Die jeweils gültigen Beförderungs- und Tarifbestimmungen des MVV (abruf-
bar unter https://www.mvv-muenchen.de/tarif)  

Anlage 2: Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (abrufbar unter 
https://www.mvv-muenchen.de/av) 

Fortschreibungen und Änderungen an der Anlage 2 werden als Änderung dieser Allge-
mein-verfügung nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG öffentlich bekannt gegeben. 

 

Gründe: 

Der Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München, der Stadtrat der kreisfreien 
Stadt Rosenheim sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebers-
berg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, 
Starnberg und Weilheim-Schongau haben der Einführung und Fortführung des 365-Euro-Ticket 
MVV zugestimmt. Da die Umsetzung dieses neuen Angebotes nach den Prognosen der MVV 
GmbH, zu kalkulatorischen Mindereinnahmen von bis zu 46,19 Millionen Euro bis zum 31. Juli 
2026 (Fortschreibung entsprechend Anlage 2) führen kann und somit nicht ohne Ausgleichslei-
stungen möglich ist (vgl. § 8a Abs. 1 Satz 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG)), haben der 
Freistaat Bayern, der Stadtrat der Landeshauptstadt München, der Stadtrat der kreisfreien  Stadt 
Rosenheim sowie die Kreistage der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, 
Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Miesbach, München, Rosenheim, Starn-
berg und Weilheim-Schongau beschlossen, den betroffenen Verkehrsunternehmen hierfür ab 
dem 1. Januar 2025 einen wirtschaftlichen Ausgleich bis zu einer Höhe von 46,19 Millionen Euro 
für das Jahr 2025 zu gewähren, der Betrag von 46,19 Millionen Euro kann entsprechend der 
Finanzierungsrichtlinie 365-Euro-Ticket MVV (Anlage 2) fortgeschrieben werden. Die Höhe des 
jeweils aktuellen Gesamtausgleichsbetrages ergibt sich aus der jeweils aktuellen Finanzierungs-
richtlinie. 

Als rechtliche Grundlage für die Ausreichung der Ausgleichsleistungen an die Verbundverkehrs-
unternehmen im MVV erlässt der Landkreis Rosenheim in seiner Funktion als Aufgabenträger für 
den allgemeinen ÖPNV gemäß Art. 8 Abs. 1 BayÖPNVG und gemäß Art. 8 Abs. 2 BayÖPNVG 
zuständige Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 in seinem sachlichen und räumlichen Zu-
ständigkeitsbereich gemäß Art. 8a Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 eine Allgemeine 
Vorschrift in Form einer Allgemeinverfügung über die Festsetzung des MVV-Gemeinschaftstarif 
als Höchsttarif für alle Auszubildenden. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung geht über die in 
Art. 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 BayÖPNVG enthaltene gemeinwirtschaftliche Verpflichtung hinaus und 
im Rahmen des Ausgleichsverfahrens wird eine Doppelfinanzierung aufgrund Ausgleichsleistun-
gen nach Art. 24 BayÖPNVG und nach dieser Allgemeinverfügung vermieden.  

Er beachtet die Vorgaben des Rechts der Europäischen Union nach Maßgabe der VO (EG) 
1370/2007 durch eine transparente und diskriminierungsfreie Ausreichung der Mittel an die Ver-
kehrsunternehmen und eine auf den finanziellen Nettoeffekt aus der Erfüllung der Tarifpflicht be-
schränkte Gewährung von Ausgleichsleistungen.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem  

https://www.mvv-muenchen.de/tarif
https://www.mvv-muenchen.de/av
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Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfach 20 05 43, 80005 München  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Für Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Bayern ist das Verwaltungsgericht München in 80335 
München, Bayerstraße 30, örtlich zuständig. 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen.  

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

 

 

 
Otto Lederer 
Landrat 
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